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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

07.09.1988 

Geschäftszahl 

88/18/0031 

Rechtssatz 

Das regelmäßige Abstellen von Last- und Tankfahrzeugen auf einem Platz macht diesen zu einem Abstellplatz 
und bedarf einer gewerbebehördlichen Genehmigung, wenn die Voraussetzungen des § 81 GewO vorliegen. 


